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Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T  –  P R A X I S H Y G I E N E

Eine Praxisbegehung kann jeden Pra-
xisinhaber treffen und wird in der Regel 
mit entsprechendem Vorlauf angekün-
digt. Von den zuständigen Behörden
autorisierte Begeher nehmen die Pra-
xis ganz genau unter die Lupe und 
überprüfen, ob alle Bausteine der Pra-
xishygiene vorgabenkonform erfolgen. 
Dabei ist zu beachten, dass es hier 
große Unterschiede auf Länderebene 
gibt, was die Anfor derungen, Richtlinien 
und Regularien betrifft. Daher sollten 
immer die re gio nalen Vorgaben der 
Kammer als Ori entierungsgrundlage 
dienen. Auf der sicheren Seite ist, 
wer nicht erst bei Ankündigung einer 
Begehung aktiv wird, sondern voraus-

schauend agiert und sich von Anfang 
an bestmöglich aufstellt. 

Die Dokumentation

Eine gute Dokumentation ist notwen -
dig für die Absicherung der eigenen 
Praxis und bildet eine elementare Ar-
beitsgrundlage für das Hygienemana- 
gement. Zur Dokumentation gehört 
auch das Dokumentations manage-
ment. So ist auf jedem Do kument 
immer einer Versionsnummer anzuge-
ben, das Vorgängerdokument zu archi-
vieren und stets eine Erstellungs-, Ak tu-
alisierungs- und Freigabeinformationen 
auf allen Unterlagen vorzunehmen. 

Konkret betrifft dies, bezogen auf das 
Hygienemanagement, unter anderem 
die nachfolgenden Dokumente – diese 
sollten voll ständig und in entsprechen-
dem Umfang vorliegen:

Anamnesebogen
Der Anamnesebogen dient der Ab   -
frage von Infektionskrankheiten und 
ist ein Muss vor jeder ersten Behand -
lung, insbesondere bei der zahnärztli-
chen Chirurgie – hier sollte die Aktuali -
tät der Daten vor jedem Eingriff geprüft 
werden. Anzuraten ist es zudem, die 
Anamnese jährlich zu aktualisieren und 
diese zu dokumentieren. Dabei ist 
der Anamnesebogen nicht zwingend 

Sind Sie für eine 
Praxisbegehung gerüstet?
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FACHBEITRAG  Stichprobenartige Praxisbegehungen durch die zuständigen Behörden sind in den letzten Jahren Routine 
geworden – mit steigender Tendenz. Der nachfolgende Beitrag gibt auf Grundlage einer Ende November begleiteten 
Begehung Hilfestellung* bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und hilft bei der Vorbereitung auf eine mögliche 
behördliche Überprüfung.
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für die Praxisbegehung erforderlich,  
sondern dient vielmehr dem eigenen  
Ri sikomanagement. Abfragen nach  
Immunsuppression, Bisphosphonaten, 
Allergien und Unverträglichkeiten etc. 
sollten in jedem Fall vollständig im 
Anamnesebogen erfasst sein. Oft ver-
nachlässigt, aber durch die Vorgabe  
des Robert Koch-Instituts aufgeführt, 
wird die Abfrage der Creutzfeldt- 
Jakob-Krankheit und deren Varian- 
ten. Achten Sie zudem auf die Fra- 
gestellung nach Patienten der Risiko-
gruppe 3 (HIV, Hepatitis, Krankenhaus-
keime). 

Praxisorganigramm und 
Stellenbeschreibungen
Das Praxisorganigramm schafft einen 
strukturierten Überblick über die in-
terne Teamaufstellung und dokumen-
tiert die jeweiligen Weisungsbefugnisse 
der einzelnen Mitarbeiter. Es sollte  
stets aktualisiert und bei Neuerun gen  
im Teammeeting besprochen werden. 
Damit jedes Teammitglied die Inhalte  
seines Tätigkeitsbereiches kennt, ist 
eine Stellenbeschreibung für jede  
Position anzufertigen. Im Rahmen  
des Hygienemanagements ist zudem 
schriftlich festzulegen, wer im Be reich 
Medizinprodukteaufbereitung welche 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-
ten besitzt. Hier ist durch die „Stellen-
beschreibung Medizinprodukteaufbe-

reitung und Hygiene“ und die „Benen-
nung der zur Freigabe der aufbe- 
reite ten Medizinprodukte (MP) berech-
tigten Beschäftigten“ genau gekenn-
zeichnet, welcher Mitarbeiter welche 
Schritte der Aufbereitungskette durch-
führen kann bzw. dazu berech tigt  
ist. Wichtig: Für diese Personen müs-
sen besondere Qualifikationsnachweise 
vorliegen.

Mitarbeiterunterweisung
Vorschriften und Regelwerke sollten  
zur aktiven Schulung der Mitarbeiter  
genutzt werden. Damit das gesamte 
Team Arbeitsanweisungen, Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen verstehen und 
korrekt ausführen kann, sollten die  
jährlichen Mitarbeiterunterweisungen 
umgesetzt und eingehalten werden.  
Bitte denken Sie hier auch an die  
Unterweisungen mit dem Reinigungs-
personal der Praxis. Beachten Sie 
zudem, dass für die von den Mitarbei -
tern unterzeich neten Unterweisungs-
erklärungen Aufbewahrungspflicht be-
steht.

Medizinproduktebuch und 
Bestandsverzeichnis
Bezüglich der aktiven Medizinprodukte 
in Ihrer Praxis gilt die Pflicht, ein Be-
standsverzeichnis zu führen. Hier soll-
ten alle elektrisch betriebenen MP auf-
genommen werden. Wichtig ist, dass 

das Bestandsverzeichnis regelmäßig 
aktualisiert wird, neue Geräte hinzu-
gefügt und veraltete oder defekte  
Geräte entfernt werden. Des Weite- 
ren ist ein Medizinproduktbuch erfor-
derlich. Dieses umfasst alle Geräte,  
die zur Anlage 1 und Anlage 2 der  
Me  di zinprodukte-Betreiberverordnung 
(MPBetreibV) gehören. Zu einer gründ-
lichen Dokumentation in diesem Be-
reich gehört außerdem, dass Sie die 
Herstellerangaben zu jedem Medizin-
produkt vorweisen können. 
Auch sollte eine Verfahrensanweisung 
zur „Meldung über Vorkommnisse an 
Medizinprodukten“ erstellt werden. Die 
Meldung selbst ist seit neuestem  
on line möglich. 

Einstufung der Medizinprodukte/ 
Risikobewertung
Voraussetzung für die sachgemäße  
Aufbereitung der MP stellt deren  
Ri sikobewertung und Einstufung dar.  
Hinsichtlich der Anwendung der Me-
dizinprodukte und dem sich daraus  
ergebenden Risiko erfolgt die Einstu-
fung in:
•  unkritisch (MP, die lediglich mit  

intakter Haut in Be rührung kommen)
•  semikritisch (MP, die mit Schleimhaut 

oder krankhaft veränderter Haut in 
Berührung kommen)

•  kritisch (MP, die die Schleimhaut 
durchdringen) Fo
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Im Rahmen des Hygienemanagementsystems ist zudem schriftlich festzulegen, 
wer im Bereich Medizinprodukteaufbereitung welche Zuständigkeiten und Ver
antwortlichkeiten besitzt. Für diese Personen müssen besondere Qualifika
tionsnachweise vorliegen.
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der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten, 
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•  sowie in die Feineinteilung der Kategorien A  
(ohne besondere Anforderungen an die Aufbe-
reitung) und B (mit erhöhten Bedingungen an  
die Aufbereitung).

Beachten Sie bei der Einteilung und Risikobewer- 
tung Ihrer MP zudem die Aufbereitungshinweise des  
jeweiligen Herstellers. Die Dokumentation der Aufbe- 
reitung sollte ausführlich in Verfahrensanweisungen,  
Arbeitsanweisungen etc. erfolgen. Bitte beachten Sie, 
dass hier auch Einweginstrumente in die Einstufung  
gehören. 

Der systematische Blick auf die Praxisräume

Von Zeit zu Zeit und insbesondere bei Ankündigung 
einer behördlichen Überprüfung empfiehlt es sich, die 
Praxis analytisch hinsichtlich der Erfüllung aller Hygie-
nemaßstäbe zu überprüfen. Die nachfolgenden Inhalte 
sind nach Zimmern unterteilt und sollen als strukturie-
rende Handlungsempfehlung dienen.

Wartezimmer
In jedem Fall können Sie für Ihre Patienten Getränke  
zur Verfügung stellen, allerdings sollten Sie den Einsatz 
eines Wasserspenders vermeiden. Gegen Pflanzen im 
Wartebereich oder an der Anmeldung spricht nichts, 
dagegen sind Pflanzen in den Behandlungszimmern  
untersagt. Stellen Sie Ihren kleinen Patienten Spiel- 
zeug zur Verfügung, dann verzichten Sie auf Kuschel-
tiere, da hier keine einwandfreie Hygienemöglichkeit 
sicher gestellt werden kann. 

Röntgenraum
Im Röntgenraum gelten die gleichen hygienischen  
Standards wie in den Behandlungszimmern. So sind 
von Ihren Mitarbeitern bei allen patientenbezogenen  
Tätigkeiten medizinische Einmalhandschuhe zu ver- 
wenden. Nach jeder Patientennutzung ist es erforder lich, 
sowohl Kontaktflächen als auch Röntgenschutzweste 
gründlich zu wischdesinfizieren. Gegebenenfalls ver-
wendete Röntgenhalter und dazugehörige Aufbiss-
stücke müssen ebenfalls aufbereitet werden. Beachten 
Sie die Notwendigkeit einer geschlossenen Transport-
box zum Abtransport in den Aufbereitungsraum und 
eines Mülleimers mit Deckel auch im Röntgenraum. 
Bei der Desinfektion von Flächen verwenden Sie  
Wischdesinfektionstücher. Diese gehören in alle Be-
handlungsräume sowie in den Röntgen-, Aufberei- 
tungs- und Laborraum. Die Wischdesinfektionstücher 
sind fertig getränkt oder selbst ansetzbar erhältlich. Bei 
einem Selbstansetzen der Tücher ist es wichtig, die 
Kennzeichnung des Inhalts auf den wiederverwend-
baren Boxen stets korrekt zu aktualisieren. Bitte no- 
tieren Sie auch bei den fertigen Wischdesinfektions-
tüchern stets das Öffnungsdatum auf dem Beutel.

Behandlungsräume
Grundsätzlich sind die Oberflächen in den Behand-
lungszimmern so frei wie möglich zu räumen, auch  
der Schwebetisch sollte immer leer sein. PC-Monitor 
und -Tastatur dürfen sich auf der Arbeitsfläche befin -
den, die Tastatur sollte reinigungs- und desinfektions-
fähig sein.
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Für den Transport der gebrauchten In-
strumente aus den Behandlungsräu-
men in den Aufbereitungsraum eignen 
sich dicht verschließbare Kunststoff-
boxen. Für die Handhabung von kon-
taminierten Instrumenten ist es am  
sichersten, mit Container-Kassetten zu 
arbeiten. Neben Transportboxen auch 
für die Kassetten muss zudem eine  
sogenannte „Medi-Box“ gut zugänglich 
in jedem Zimmer aufgestellt werden.  
Sie dient der sicheren Entsorgung von  
spitzen und scharfen Gegenständen. 
Nach jedem Patienten ist es notwen- 
dig, neben den Arbeitsflächen die Be-
handlungseinheiten gründlich zu des-
infizieren. Bitte beachten Sie dringend 
die Durchspülzeiten der Luft- und Was-
seranlagen Ihrer Einheit vor jedem Be-
ginn einer neuen Behandlung und nach 
den Standzeiten. Auf eine persönliche 
Schutzausrüstung ist nicht nur im  
Umgang mit Gefahrstoffen und bei  
der Aufbereitung von Instrumenten zu 
achten, sondern darüber hinaus auch 
während der Behandlung. 

Aufbereitungsraum
Grundsätzlich sind die Arbeitsabläufe 
der Medizinproduktaufbereitung in die 
Bereiche „unrein“ und „rein“ zu differen-
zieren. Es empfiehlt sich, hierfür die Flä-
chen durch farbliche Markierungen zu 
kennzeichnen, um eine klare Trennung 
sicherzustellen. Empfehlenswert sind 
zudem ein separater Wasserhahn für 
vollentsalztes Wasser und zwei Spül-
becken, sodass ein Becken für die  
Medizinprodukte genutzt werden kann 
und eines zum Händewaschen. 
In den Bereich „unrein“ fallen unter  
anderem Waschbecken, Abfallentsor-
gung, Abstellfläche für die Instrumen - 
t entransportboxen und für die Mög-
lichkeit zur Zerlegung der Medizinpro-
dukte, Thermodesinfektor, Ultraschall-
bad, DAC. Hier findet die Reinigung  
und Desinfektion der Medizinprodukte 
sowie der Transportbehältnisse statt. 
Auf der „reinen“ Seite findet die Sicht- 
und Funktionsprüfung sowie die Pflege 
und auch das Verpacken und Ein-
schweißen der MP statt. In diesem  
Bereich befinden sich das Siegelgerät, 
der Autoklav und eine Fläche zur  
Durchführung der Schlussprüfung mit 
anschließender dokumentierter Frei-
gabe der Medizinprodukte. Verwen- 
dete Instrumente sollten am besten  
direkt im Anschluss an die Patienten-
behandlung in einer dafür vorgesehe-
nen dicht verschließbaren Box in den 
Aufbereitungsraum transportiert wer-

den. Maschinelle Verfahren sind manu-
ellen Verfahren vorzuziehen, da diese 
standardisierbar sowie reproduzierbar 
sind und den Arbeitsschutz begüns-
tigen. Größtmögliche Sicherheit bei 
einer Begehung bieten folglich maschi-
nelle validierte Prozesse. Um Ihre  
Me dizinprodukte instand zu halten, ist  
es grundsätzlich entscheidend, verun-
reinigte Instrumente niemals für einen  
längeren Zeitraum im Reinigungs- und 
Desinfektionsgerät (RDG)/Thermodes-
infektor zu belassen und die Warte- 
zeit bis zur Aufbereitung so kurz wie 
möglich zu halten. Das Spülgut sollte  
zu  dem sofort nach Beendigung des  
Programms aus dem RDG entnommen 
werden, da andernfalls durch Rest-
feuchtigkeit in der geschlossenen  
Maschine Korrosion entstehen kann. 
Zudem ist eine ausreichende Trock-
nung der Medizinprodukte sicherzu-
stellen. Die anschließende Prüfung auf 
Sauberkeit und Unversehrtheit der ma-
schinell gereinigten und desinfizierten 
Medizinprodukte muss äußerst gründ-
lich durchgeführt werden. 
Die Instrumente sind anschließend je 
nach ihrer Einstufung unverpackt bzw. 
verpackt im Autoklav zu sterilisieren.  
Bei der Verpackung der Medizinpro-
dukte ist darauf zu achten, dass das  
Verpackungssystem passend zum ein-
gesetzten Siegelgerät ist. 
Beim Thermodesinfektor ist ebenso wie 
beim Autoklav auf die ordnungsgemäße 
Beladung zu achten. Richten Sie sich  
hier nach den Beladungsmustern Ihres 
Validierungsunternehmens. Der Aufbe-
reitungsprozess endet mit der Freigabe 
zur Lagerung bzw. zur erneuten An-
wendung der Medizinprodukte. Die  
Freigabe schließt die Überprüfung und 
Dokumentation des vollständigen und 
korrekten Prozessverlaufs, die Kontrolle 
der Sterilgutverpackung sowie die Ver-
packungskennzeichnung mit ein. Die 
Aufzeichnungen über die Aufbereitung 
der Medizinprodukte sind für mindes-
tens fünf Jahre aufzubewahren.

Praxislabor
Gleichfalls betrifft die Einführung eines 
professionellen Hygienemanagements 
die im Behandlungszimmer genom-
menen Abformungen und zahntech-
nische Werkstücke. So empfiehlt sich 
der Transport der Abdrücke aus dem 
Behandlungszimmer in einer fest ver-
schließbaren Box. Die Abdrücke sollten 
vor der Desinfektion unter fließendem 
Wasser abgespült werden. Im Steri  
sollten die Werkstücke in einem dafür 

vorgesehenen Abdruckdesinfektions-
mittel im Tauchbadverfahren desinfi -
ziert werden. 

Personalraum
Legen Sie Regelungen für die sachge-
rechte Aufbereitung der Praxiswäsche 
fest. Für das Personal ist ein Pausen- 
bzw. Umkleideraum mit Bekleidungs-
spinden vorzusehen. Dabei muss inner-
halb der Schränke zwingend eine Tren-
nung von privater Straßenkleidung und 
Arbeitsbekleidung eingehalten werden. 
Achten Sie darauf, dass die Mitarbeiter 
zur Pause die Praxis nicht in Arbeitsklei-
dung verlassen. Zudem benötigen Ihre 
Mitarbeiter eine Möglichkeit zur Aufbe-
wahrung von Speisen und Getränken. 
Der hierfür verwendete Kühlschrank 
darf jedoch nicht gleichzeitig als Lager -
ort von kühlpflichtigen Produkten (Arz-
neimitteln, Medizinprodukten) dienen.

Fazit

Eine Praxisbegehung sollte nicht als  
Gefahr, sondern immer als Chance 
wahrgenommen werden, die eigenen 
Prozesse und Verfahren kritisch zu hin-
terfragen. Von Anfang an gesetzeskon-
form und routiniert aufgestellt, bieten  
Sie Begehern bei behördlichen Über-
prüfungen keinerlei Angriffsfläche und 
sind auch im Hinblick auf Ihre Sicher  -
heit, die Patientensicherheit sowie die 
Sicherheit Ihres Praxisteams bestmög-
lich aufgestellt.  

*  Alle Handlungsempfehlungen sind nach bes- 
tem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. 
Die Komplexität und der ständige Wandel der im 
Artikel behandelten Materie machen es jedoch 
erforderlich, Haftung und Gewähr für Vollstän-
digkeit und Richtigkeit auszuschließen.
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